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Sehr geehrte Aldranserinnen und Aldranser, 

nach einem sehr umfangreichen Planungsprozess mit Beginn im Jahr 2018 wurde der Öffi-
Verkehr im letzten Juli großflächig umgeplant. Die Neuerungen betrafen Innsbruck und 40 
umliegende Gemeinden. Insgesamt wurde das Öffi-Netz im Sommer 2023 um über eine 
Million Kilometer erweitert. 

Der Geschäftsführer des VVT, Herr Dr. Alexander Jug, hat uns Gemeinden im Vorfeld 
angeboten, Vorschläge zur Verbesserung mit einzubringen. Eine Arbeitsgruppe der 
Vitalregion hat in einem Bürgerbeteiligungsprozess einige Vorschläge erarbeitet, die 
größtenteils umgesetzt wurden.  

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Nachbesserungen können wir nun stolz auf ein 
erfolgreiches Projekt blicken: 

Seit Juli 2023 fährt die IVB-Linie M im Viertelstundentakt bis nach Aldrans, Lans und 
Sistrans und bindet in Kombination mit den Regiobuslinien 530 und 540 die Gemeinden im 
südöstlichen Mittelgebirge an Innsbruck an. Die Verbesserungen wirken: Erfreulicherweise 
ist innerhalb eines Jahres der Verkauf von VVT-Netzkarten in Aldrans gestiegen.  

827 der 2.814 Einwohnerinnen und Einwohner – somit fast ein Drittel der 
Gemeindebevölkerung von Aldrans – setzen mittlerweile regelmäßig auf Öffis. Die im 
Gemeindebudget dazu vorgesehenen EUR 80.000,- jährlich sind sinnvoll investiert. 

Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Jug, der das mit seinem Team ermöglichte und nach wie 
vor nötige und mögliche Evaluierungen prüft. Nicht vergessen werden darf, dass das alles 
nur durch die finanzielle Unterstützung des Landes Tirol möglich ist. 

 

Ihr Bürgermeister:  Johannes Strobl 

 

16. Dorfmeisterschaft im Blattlschiessen 

am Samstag, den 7. September 2024  

von 10 – 16 Uhr 

 

auf den Stocksportbahn Aldrans - Bahnhofweg 

Mannschafts- (4 Personen) und Einzelwertung 

Ehrenschutz: BGM Johannes Strobl  

Siegerehrung mit Preisverteilung ab 17 Uhr 

Veranstalter: SSC Aldrans, Obm. Hans Rainer 0678 / 121 35 76 
 

Unsere Kinder können ab 10:00 Uhr mit Siegerehrung um 13:00 Uhr am Bewerb 

teilnehmen. Hüpfburg vorhanden, für´s leibliche Wohl aller wird bestens gesorgt werden! 

mailto:gemeinde@aldrans.gv.at
http://www.aldrans.at/


Das Freiwillige Soziale Jahr bietet jungen Menschen ab 18 Jahren (unter bestimmten Voraussetzungen 
auch ab 17 Jahren) die Möglichkeit, zehn bzw. elf Monate lang in einer sozialen Einrichtung 
mitzuarbeiten. In dieser Zeit werden die Freiwilligen durch unseren Verein pädagogisch und 
individuell begleitet.

Das Projekt „Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ) wurde 1968 gegründet. Rechtsträger ist der 
gemeinnützige Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste, der vom Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz offiziell als Träger anerkannt ist. Gesetzlich ist das FSJ durch 
das Freiwilligengesetz aus dem Jahre 2012 geregelt.

FREIWILLIGES  
SOZIALES JAHR

RAHMENBEDINGUNGEN

FACTSHEET JAHRGANG 2024/25

  von 1. Sept. oder 1. Okt. 	 bis 31. Juli 2025

  max. Arbeitszeit			 34 Stunden / Woche

  max. Tagesarbeitszeit		  10 Stunden / Tag 

  max. Wochenenddienste	 2 Wochenenden / Monat

  Freistellungstage		 23 bzw. 21 Tage 
(11- bzw. 10-monatiger Einsatz) 

  Fortbildungstage		 18 Tage
(für begleitende FSJ-Seminare)

Wir bieten 1 Stelle im Haus des Kindes an, 
Bewerbungen sind ab sofort per E-mail möglich:
Frau GF Michaela Piegger, hausdeskindes@aldrans.gv.at

 monatlicher 
Einsatzstellenbeitrag 
EUR 789,00.- (Pauschale inkludiert 
Bruttotaschengeld, Sozialversicherung, Kosten 
für begleitende Bildungsarbeit)

Verpflegung 

Während der Einsatzzeit haben Freiwillige 
Anspruch auf Verpflegung bzw. auf 
Kostenersatz.

  Fahrtkosten 
FSJ-Teilnehmer*innen erhalten ein vom Bund 
finanziertes KlimaTicket Österreich. 
Fahrtkostenzuschuss nur, wenn Einsatzort 
nicht öffentlich erreichbar ist (20 Cent/km) 
oder keine Wohnmöglichkeit besteht.

  Sonn- und Feiertagsdienste 
Zeitausgleich 1 : 1,5 
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